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darüber . V . v. 15. Febr . 1819 . Anzeige - Blatt für den
Murg - und Pfinzkreis v. 1819 . Nro . 16 .

; §. 16 .

Von der Belohnung des Gemeindsverrechners .
Jeder Gemeindsverrechner hat jaͤhrlich etwas gewiſſes

zur Belohnung aus der Gemeindskaſſe anzuſprechen . DieſeBelohnung iſt , je nach dem kleinern oder groͤßern Umfangſeines Rechnungsgeſchaͤfts verſchieden, und entweder ſchonbeſtimmt oder wird bey ſeiner Ernennung neu beſtimmt , ſo⸗
wohl in Hinſicht der Belohnung in Geld algin Allmendguͤ⸗
tern , Schreibmaterialien , Wacht⸗ und Frohnfreyheit und

dergleichen . An manchen Orten hat er auch ein Zaͤhlgeld
anſtatt Belohnung , jedoch nur von demjenigen Geld das
als Einkommen gilt . Ferner hat er fuͤr Geſchaͤfte ſowohlim Ort als außerhalb eine gewiſſe Tagsgebuͤhr anzuſpre⸗
chen , welche durch die Tax⸗ , Sportel - und Stempelord⸗
nung zum Theil beſtimmt iſt , oder bey ſeiner Ernennung
zum Verrechnungsdienſt , mit Genehmigung des Amts , neu
beſtimmt wird *) .
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Von den uͤbrigen Dienſtleiſtungen eines Gemeinds⸗
verrechners .

Derſelbe iſt , wie ſchon oben gedacht , allemal zugleich
Mitglied des Gerichts , wie jeder andere Gerichtsmann
oder Rathsherr . ( Org . v. 1809 . Beylage B. §. 9. 10 ) , zind
hat desfalls auch ſeinen Antheil an den fallenden Erkenn⸗und Gewaͤhrgebuͤhren ; ſo wie in der Kirche ſeinen Sitz im
Gerichtsſtuhl , gleich den andern Gerichtsperſonen , nachdem Rang des Dienſtalters .

Ferner hat er unter der Aufſicht des Iten Ortsvorge⸗ſetzten die Umſage oder Aus ſchreibung der Gemeindsfroh⸗
nen ; desgleichen auch die Umſage oder Ausſchreibung der

An m . In einigen Amtsbezirken haben die Gemeindsverredhsner die nemliche Tagsgebuͤhr wie der Vogt , z. B. im Land⸗amt Carlsruhe ; in andern nur jene eines Gerichtsmanns , weikſie auch nur den Rang eines ſolchen haben , nemlich nur 1 fl .12 kr. auswärts , und im Ort , wenn ſte unter 30 fl. Beſoldungbaben , 20kr . über 30 bis 50fl. nur 10 kr , taͤglich ; über 50fl . —nichts im Ort . In Angeiegenheiten der Privat -Perſonennaͤglich 40kr . oder für die Stunde 5 kr .
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Herren⸗ , Gerichts⸗ , Amts ⸗, und Kreisfrohnen , die ſei⸗
nem Ort von der Amtsfrohnſchreiberey zugetheilt wer⸗
den . Die Zeit der Frohnleiſtungen ſoll , wo moͤglich ,

ſo beſtimmt werden , daß der Unterthan beſonders waͤh⸗
rend der Ausſaat und waͤhrend der Aerndte , in ſeinen
eigenen Feldgeſchaͤften nicht gehemmt werde . Laut Ver⸗

ordnung vom 18 . April 1810 . Reg. Bl. 1810 . Nro. 18 .

Die Frohnen werden in Spann - und Handfrohnen
eingetheilt . Handfrohnen ſind diejenigen , welche durch
Handarbeit ohne Anſpann verrichtet werden ; und Spann⸗
froͤhner werden diejenigen genannt , welche den Frohn⸗
dienſt mit Anſpann oder Zugvieh leiſten . R

Der Gemeindsverrechner muß nicht nur fuͤr die rich⸗

tige Beſtellung der Frohnen , ſondern auch fuͤrdie rich⸗
tige Vertheilung derſelben , damit keinem Unrecht geſchieht ,
ſorgen , und deßwegen genaue Verzeichniſſe oder Regiſter
fuͤhren , die enthalten , wohin gefrohnt worden , worin

die Frohnarbeit beſtanden , und wie lange ſie gedauert
habe , auch wieviel Maͤnner oder Pferde zu derſelben ge⸗

braucht wurden . Dabey iſt es gleichviel , ob die Frohn⸗
arbeit an andere veraccordirt , oder von einem jeden Orts⸗

ae ſoweit es ihn betroffen hat , ſelbſt gethan wor⸗

Den feye . .
?

Die Regiſter , welche er deßhalb zu fuͤhren hat , ſind

folgende :
J ) ein Regiſter uͤber die Orts - oder Gemeindsfrohnen ,

nemlich uͤber alles , was auf ihrer Gemarkung , und

fuͤr ihr Ort in der Frohn gethan worden iſt , an

Bruͤcken , Wegen , Rath⸗ und Schulhaͤuſern ıc .

2 ) Ein Regiſter uͤber die Herrenfrohnen , nemlich Guͤ⸗

terbau - und Jagdfrohnen fuͤr die Herrſchaft .
3 ) Ein Regiſter uͤber die Amts⸗ oder Gerichtsfrohnen ,

nemlich Holzbeyfuhr zu Amthaͤuſern , Naturalien

und Fruchtbeyfuhr fuͤr die herrſchaftlichen Diener .
4 ) Ein Regiſter über die Landesfrohnen , als : Chau⸗

ſee⸗ , Noth⸗ , Flußbau⸗ , Kriegs⸗Frohn , Frohn zu
Staats⸗ und Kanzleygebaͤuden , Naturalienbeyfuhr
für die Haupthofhaltung .

Dieſe Regiſter , welche auch zuſammen auf einem Pa⸗

pier ſtehen koͤnnen , nur in verſchiedenen Abtheilungen ,
muß der Gemeindsverrechner immer in Ordnung und voll⸗

ſtaͤndig erhalten , damit er alle Jahr , oder wenn es von
der Amtsfrohnſchreiberey verlangt wird , eine Abſchrift

einſchicken koͤnne.
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Ueber die Ortsfrohnen braucht er in der Regel keinRegiſter einzuſchicken , hingegen über die andere 3Frohn⸗arten muß er ſie einſchicken : Die Herrenfrohnen werdenunter den Ortſchaften ausgeglichen , welche zu dieſenFrohnen verbunden find . Haber 3 B . gewife Gemein -den ein Recht auf Gabholz aug einem Wald , der z. B .
der Herrſchaft gehoͤrt ; ſo haben dieſe gewoͤhnlich auch die

Waldverbeſſerüngs⸗Geſchäͤftezu leiſten; daher duͤrfen der⸗
gleichen Frohnen nur unter dieſen Ortſchaften ausgeglichenwerden .
Die Amts⸗ und Gerichtsfrohnen werden unter ſaͤmmt⸗lichen Ortſchaften des Amts vertheilt und ausgeglichen ,und die Landesfrohnen werden auf den ganzen Kreisausgetheilt , ausgeglichen oder gegen einander verrechnet .Hiebey iſt insbeſondere zu merken : die Hand⸗frohnen werden nach der Zahl der frohnbaren Mann⸗ſchaft beſtimmt ( R. B . 1810 . Nro . 18) , hienach find Wittsweiber fuͤr ihre Perſon handfrohnfreh . Ferner find fren :die Hebammen fuͤr ſich und ihre Haushaltung ( V. d .20ſten July 1792 . ) , Kriegsfrohnen ausgenommen ; danndie Voͤgte , Staabhalter oder Anwaͤlde und Ortsfrohnſchrei⸗ber ( V. v. 16 . April 1793 ) ; deßgleichen die Poſtbeamten( . B . 1813 . Nro. 30 ) , und die Schullehrer , wenn fie nichtOrtsbuͤrger ſind oder als ſolche keine Almend genieſen ;( . B . 1814 . Nro . 11 ) , ebenſo die Zoller und Acciſoren ,wenn ſie Ortsbuͤrger ſind , jedoch nur von landesherrli⸗hen , nicht aber von Orig - oder Gemeindsfrohnen .CR - B. 1813 . Nro . 23 ) . Serner , Beamte ; wenn ſie aberOrtsbuͤrger ſind , ſo findet fuͤr ſte eine billige Abfindungſtatt . ( R. B . 1808 . Nro . 18) .

Die Fubrfrohnen werden nach der Jaht degzum Guͤterbau gebrauchten Zugviehes beſtimmt . ( . H,1810 . Nro . 18) . Dabey werden 2 Zugoch ſen oder 4 Zug⸗kuͤhe fuͤr 1 Pferd gerechnet . Frey ſind : die Stutenin dem Geſtuͤtsbezirk 6 Wochen dor — und 6 Wochen nachdem Fohlen , und ebenſo jedes junge Pferd von der Ge⸗ſtuͤtszucht , bis in das ste Jahr . ( RggsBl . 1813 . Nro . 23) .Ferner , das Zugvieh der Poſtbeamten , Voͤgte , Staabhal⸗ter oder Anwalde , Ortsfrohnſchreiber ; das Zugvieh derSchullehrer , Zoller und Aeciſoren , jedoch nur nach obi⸗ger Beſtimmung wie bey den Handfrohnen .
Zu wuͤnſchen waͤre es , daß die zu leiſtenden Frohn⸗dienſte in einen Geldanſchlag gebracht wuͤrden , welchesder Reichere und Bemittelte gewiß gerne bezahlen wuͤrde,
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um nicht durch die Frohnen an ſeiner Arbeit gehindert zu
werden ; der weniger Bemittelte , der nicht hinlaͤngliche Be⸗

ſchaͤftigung hat , würde. die Frohne fùr den Reichern gerne
uͤbernehmen und ſich dadurch Arbeit und Nahrung verſchaf⸗
fen . Der groͤßte Vortal waͤre aber der , daß man auf
beſſere und geſchwindere Verrichtung der Arbeit rechnen

koͤnnte , weil die Frohndienſte gewoͤhnlich mit vieler Gleich⸗
guͤltigkeit und Nachlaͤßigkeit verrichtet werden .

Das Verhaͤltniß , wornach das Frohngeld oder die

Bezahlung der Frohnbeſorger alljaͤhrlich feſtzuſetzen ſeyn
moͤchte , wuͤrde nach den laufenden Preiſen der Fruͤchte ,
des Viehfutters und der Handwerksarbeiten genommen

werden ; die Aufrechnung , was jeder an dem Frohngeld⸗
ausſchlag beyzutragen haͤtte , koͤnnte nach dem Grundſteuer⸗
Kapital eines jeden Frohnpflichtigen geſchehen . Dadurch ,
daß jeder nach Verhaͤltniß ſeines Vermoͤgens Steuern

zahlen muß , würde auch jeder nach dem nemlichen Ver⸗

haͤltniß frohnen , oder Frohngeld zahlen . Bey der der⸗

maligen Art , die Fuhrfrohnen auf dem zum Ackerbau

noͤthigen Viehſtand auszuſchlagen , iſt es nicht richtig
ausgetheilt ; wer Ackerbau hat , ſeine Guͤter aber durch
einen andern zackern laͤßt , und wenn er mehr Gåter atg

der andere haͤtte , iſt doch fuhrfrohnfrey , und jener An⸗

dere muß frohnen .
Solange hoͤhern Orts keine Befehle gegeben ſind ,

daß und wie die Frohnen in Geld ausgeglichen werden
koͤnnen , hat der Gemeindsverrechner genaue und ſtrenge
Aufſicht uͤberdie Froͤhner zu halten , damit ſie ihrer Ver⸗

bindlichkeit nachkommen, und nicht —weil es Frohnarbeit
iſt — dieſelbe mit Schläfrigkeit verrichten , und dadurch .

Die Arbeit verlaͤngern , oder zum Nachtheil ihrer Mitbuͤr⸗

ger vermehren .
t
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